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Ich bin eine betroffene Mutter aus Lichterfelde. 

Seit dem 09.09.2009 darf ich meine 15-jährige Tochter nicht mehr sehen und sprechen, weil ich Strafanzeige wegen sexuellen Missbrauch erstattet habe. 

Das LKA bezeichnet das Delikt als sexuelle Nötigung und Freiheitsberaubung einer Minderjährigen

Nach einem Urlaubsaufenthalt in Griechenland 2009 kam meine damals 14-jährige Tochter völlig aufgewühlt zu mir und berichtete über sexuelle Übergriffe eines jungen  Mannes, welche der Kindesvater begünstigte. 

Da meine Tochter nicht mehr zurück zum sorgeberechtigten Vater wollte, begleitete ich sie am 30.08.2009 zum Jugendnotdienst. Die Mitarbeiterin führte ein Gespräch mit meiner Tochter und entschied, sie bei  „Wildwasser e.V.“ unterzubringen (Verein für sexuell belästigte Mädchen) und informierte ihren Vater.

Am 31.08.2009 stellte ich beim Familiengericht einen Eilantrag, den Aufenthalt vorerst zur Mutter zu bestimmen, wie es dem Kindeswillen entspricht. 

Da meine Tochter bis zur Verhandlung nicht bei Wildwasser bleiben durfte, wurde sie durch das Jugendamt Steglitz-Zehlendorf ab 01.09.2009 massiv bedrängt. Sie sollte sich zwischen einer Heimunterbringung oder ihrem Vater zügig entscheiden. Der Wunsch zur Mutter zu ziehen wurde nicht berücksichtigt, da ich vom Jugendamt als „psychisch krank“ bezeichnet wurde. Diese Aussage löste bei meiner Tochter  Verzweiflung aus. Der Plan des Jugendamtes war bereits am folgenden Wochenende abgesegnet. Meine Tochter sollte von 4 Betreuern der Heimeinrichtung „Lindenhof“ überführt werden. Sie wurde per Beschluss am 09.09.2009 in dieses Kinderheim gebracht. Einen wöchentlichen Umgang und Telefonate mit dem Vater wurden festgelegt, obwohl meine Tochter mit ihm keinen Kontakt wünschte. Mein Umgang wurde ausgesetzt. Am 17.09.2009 wurde ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben um genau festzustellen, ob das Wohl des Kindes durch den Vater gefährdet ist. Es soll die Erziehungsfähigkeit der Kindesmutter festgestellt werden und ob sie für das eigene Leben und das Leben des Kindes zur alleinigen Ausübung der elterlichen Sorge besser geeignet ist.

Fazit des Gutachters Herrn B.(IGF): Der Vater ist keine Gefährdung für das Kind. Der Griechenlandurlaub wurde als einen liebevollen Umgang mit Vater und Tochter beschrieben. Der Vater und der Gutachter behaupten sogar, dass meine Tochter umgehend nach Griechenland umsiedeln will. 

Fazit des Gutachters Herrn B.(IGF) nach 40 Min. Gespräch mit mir:

Die Mutter tritt stark und kampfbereit auf , manipuliert das Kind und erstattet

weiterhin Strafanzeigen. Sie beeinflusst das Kind in einer unhaltbaren und kindeswohlschädigenden Form. Sie ist nicht in der Lage für sich und das Leben des Mädchens verantwortlich zu handeln. Sie neigt deutlich zu paranoiden Wahrnehmungsmustern. Aufgrund ihrer mangelnden Krankheitseinsicht, verharrt sie in der Überzeugung, dass das Kind in Griechenland einem strafrechtlich relevanten Unrecht ausgesetzt war.

Der Gutachter geht davon aus, dass sich Mutter und Tochter trotz Umgangssperre weiterhin kontaktieren, daher empfiehlt er einen Umgangsausschluss von mindestens 1 Jahr. In diesem Jahr soll die Mutter eine Erziehungsberatung und eine langandauernde Psychotherapie in Anspruch nehmen. Eventuell könnte danach ein begleiteter Umgang erprobt werden.

Der Gutachter spricht sich für eine psychiatrische Untersuchung und eine Psychotherapie für meine Tochter aus. Er hat bereits einen Psychologen kontaktiert. Jeder normal denkende und unvoreingenommene Mensch wird sofort erkennen, dass meine Tochter eine sehr soziale und vernünftige Jugendliche ist.

Am 17.12.2009 wurde meine Tochter aus dem Heim zum Vater entlassen. (ohne Beschluss). Bereits am 18.12.2009 schickte sie der Vater allein nach Griechenland. Diese Handlung ist deutlich kindeswohlgefährdend und wurde vom Gericht gebilligt. Auch die eidesstattliche Versicherung einer Zeugin über die bisher belegten vielfältigen Rechtsbrüche durch Juristen wurden ignoriert.

Mit 14 Jahren kann jeder Jugendliche Anträge beim Richter stellen und einen Rechtsanwalt in Anspruch nehmen, z.B. Ich stelle einen Antrag auf Umgang mit einem Elternteil oder Sorgerechtsübertragung auf einen Elternteil.

